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Allgemeines Wohngebiet

1.2   Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

nicht überbaubare Fläche

überbaubare Fläche (Hauptgebäude) und

Verkehrsflächen mit besonderer 

Zweckbestimmung

Strassenbegrenzungsline 
1.3   Verkehrsflächen

1.1     Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.0     FESTSETZUNGEN
A.      LEGENDE

Zweckbestimmung:

1.4   Grünflächen
        (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

PG

ÖG

Grünfläche
 

Öffentliche Grünanlage

Kinderspielplatz

1.5  Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
       zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
      (§ 5 Abs.2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

VB verkehrsberuhigter Bereich

private Grünflächen

Zweckbestimmung:

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Anpflanzung Bäume

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern

 

Bezugspunkt:
angrenzendes fertiges Gelände

N 1   

  
WA 

 

II 
THb max. 6,5 
THt max 8,0 
FHb max. 12,0 
FHt max 14,0 

 
  

0,4 
 

0,8 
 

  
o         

 

SD  
35° - 45° 

 

 

E  

2.0  SONSTIGE FESTSETZUNGEN 
     UND DARSTELLUNGEN

Vermaßung, z.B. 20,0 Meter

Nutzungsschablonen mit Angaben zur:

geplante Grundstücksgrenze 

Nutzungsschablone N1N1

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

1.7   Sonstige Planzeichen

o   E

3.0    BESTAND 
         (Darstellungen der Kartengrundlage mit Ergänzungen)

967
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W
eg

968
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967
12

Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

13 Bestehende Hauptgebäude

Bestehende Nebenanlagen und
sonstige bauliche Anlagen

Quelle Katastergrundlage
©GeoBasis-DE / 
LVermGeoRP 2020 

Nachrichtlich:
Böschung (Graben verrohrt)

Zweckbestimmung:  

Elektrizität

N1

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für 
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen

WA

0.4

Geschossflächenzahl (GFZ)
Verhältnis der Summe der Geschoß-
flächen zur Grundstücksfläche0.8

 II
TH 6,5 m
FH 8,5 m

SD
35°– 45°

Dachneigung

Zahl der Vollgeschoße
Firsthöhe
Traufhöhe

Grundflächenzahl (GRZ)
Verhältnis der überbaubaren 
Fläche zur Grundstücksfläche

Bauweise

Art der baulichen Nutzung

1.6  Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung 
sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken (§ 5 Abs.2 Nr. 2b, Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs.1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

glgezeichnet

Bearbeiter

Datum

Planverfasser
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H.W. Schlunz

Fassung

Maßstab
M 1/1000

Am Harzhübel 61,
67663 Kaiserslautern

m      0171 47 65 444
@     sskhwsger@t-online.de

Die beigefügten textlichen Festsetzungen 
sind Bestandteil dieses Bebauungsplanes

13. Juni 2022

Datengrundlage:
Topographische Karte Nov. 2020;
Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

Datengrundlage:
Liegenschaftskarte Nov. 2020;
Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

Ortsgemeinde Neidenfels
Bebauungsplan Aspenkehle, 1. Änderung
Gem. §13a i.V.m. §13 BauGB

Satzungsexemplar
Gem. §10 Abs. 1 BauGB
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